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V o r r e d e . 

Unsere Sammlung enthält 26 deutsche and 14 
österreichische Reichsgesetze. Im Interesse der prak-
tischen Brauchbarkeit wurde auf möglichst vollstän-
dige Aufnahme -der Gesetze gesehen, anch wo sie, wie 
namentlich die beiden Gewerbeordnungen (Nr. XXII 
nnd XXIII), verhältnifsmäfsig viele das Privatrecht 
gar nicht berührende Bestimmungen enthalten. Nor 
wo das Misverhältnifs zu grofs geworden wäre, haben 
wir uns mit Aasztigen begnügt; es ist dies bei 10 
deutschen und 6 österreichischen Gesetzen geschehen. 
Von der Gesetzgebung des Deutschen Reiches dttrfte 
nichts, was dem Zwecke unserer Sammlung entspricht, 
übergangen sein; auch die neueste Justizgesetzgebung, 
welehe mit der Civilprozeft- wie der Konknrsord-
nung tief in das Privatrecht einzugreifen bestimmt 
ist, wurde auBgibig berücksichtigt, und zwar, da die 
Publikation noch nicht erfolgt ist, auf Grund der 
Aktenstücke des Reichstags. Von der österreichischen 
Gesetzgebung blieben unberücksichtigt: das Strafge-
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Betzbach, weil dasselbe demnächst einem neuen, sich 
eng an das deutsche anschließenden Gesetzbuche 
weichen wird, ferner das Grundbuchs- und das Berg-
gesetz, weil sie bis jetzt keine Parallele in der deut-
schen Reichsgesetzgebung finden, das Berggesetz 
aufserdem, weil dem Vernehmen nach eine Revision 
des letzteren im Anschlüsse an das preußische Berg-
gesetz beabsichtigt wird. Im . übrigen bringen wir 
wol auch für Oesterreich alles, was die neuere Ge-
setzgebung (einzelne ältere Bestimmungen blieben bei 
Seite) an Nachträgen und Ergänzungen zu dem allg. 
bürgerl. Ges.-B. geliefert hat. Die Anordnung der 
einzelnen Gesetze ist, so weit dies überhaupt möglich 
war, eine systematische, nach Maisgabe ihres Inhalts. 

Von deutschen Landesgesetzen haben wir nur das 
bayrische Gesetz Uber die Zinsen (Nr. XXXI) und 
in einem Anhange, durch den wir uns besonderen 
Dank zu erwerben hoffen, das preußische allgemeine 
Berggesetz nebst den Abweichungen deT auf demsel-
ben beruhenden Berggesetze anderer deutschen Staa-
ten aufgenommen. Unberücksichtigt blieben dabei 
nur solche Abweichungen, die auf der Natur der Sache 
oder auf rein stilistischen Aenderungen beruhen; die 
Aenderungen der Selbstallegate des Berggesetzes er-
geben sich aus der am Schlüsse mitgetheilten Ueber-
sichtstabelle; alle materiell ins Gewicht fallenden 
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Aenderungen sind theils wörtlich, theils wenigstens 

dem Sinne nach angegeben. Die ganze sehr mtihsame 

Zusammenstellung wäre dem Herausgeber ohne die 

ausgezeichneten Arbeiten Brasserts über die einzelnen 

Berggesetze in seiner Zeitschritt für Bergrecht schwer-

lich möglich gewesen. 

Auch zu diesem Bande hat ein früherer Schiller 

des Herausgebers, Herr Stud. iur. B. Matthiafs aus 

Potsdam, ein ausführliches Sachregister verfafst, das 

die Brauchbarkeit desselben wesentlich erhöhen wird. 

Und so möge diese Sammlung, die zunächst aus 

akademischen Bedürfnissen des Herausgebers hervorge-

gangen ist, nicht nur an den übrigen Hochschulen und 

in der Praxis sich Freunde erwerben, sondern auch 

darüber hinaus die Rechtskundigen der beiden ver-

bündeten Reiche, deren Gesetze hier zusammenge-

stellt wurden, erkennen lassen, eines wie grofsen ge-

meinsamen Besitzes wir uns erfreuen und in welchen 

Richtungen wir diese Gemeinschaft auch ferner treu 

zu pflegen haben. 

Würzburg, im Januar 1877. 

Der Herausgeber. 
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I. Verfassung - Urkunde für (las Deutsche 
Reich 

v o m 16. A p r i l 1871 »). 
(Auszug). 

Art. 2. Innerhalb dieses Bundesgebietes übt das Reich 
das Recht der Gesetzgebung nach Maisgabe des Inhalts 
dieser Verfassung und mit der Wirkung aus, dafs die 
Reichsgesetze den Landesgesetzen vorgehen. Die Reichs-
gesetze erhalten ihre verbindliche Kraft durch ihre Ver-
kündigung von Reichswegen, welche vermittelst eines 
Reichsgesetzblattes geschieht 2). Sofern nicht in dem publi-
zirten Gesetze ein anderer Anfangstermin seiner verbind-
lichen Kraft bestimmt ist, beginnt die letztere mit dem 
vierzehnten Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages, an 
welchem das betreffende Stück des Reichsgesetzblattes in 
Berlin ausgegeben worden ist 3). 

Art. 3. Für ganz Deutschland besteht ein gemein-
sames Indigenat mit der Wirkung, dafs der Angehörige 
(Unterthan, Staatsbürger) eines jeden Bundesstaates in 
jedem anderen Bundesstaate als Inländer zu behandeln 
und demgemäfs zum festen Wohnsitz, zum Gewerbebetriebe, 
zu öffentlichen Aemtern, zur Erwerbung von Grundstücken, 

1) R.-Ge8.-Bl. 1871, S. 64 ff. In Elsafs-Lotliringen einge-
führt durch Gesetz vom 25. Juni 1878 (R.-Ges.-Bl. 1878, 8.161). 

2) Vgl. VO. betreffend die Einführung des Bundesgesetz-
blattes für den Norddeutschen Bund, vom 26. Juli 1867 (B.-
Ges.-Bl. 1867, S. 24). 

ü) Vgl. Gesetz betr. die Organisation der Bundeskonsulate, 
vom 8. November 1867 (B.-Ges.-Bl. 1867, S. 137 ff.) §.24 Abs. 2: 
"Neue Bundesgesetze erlangen in den Konsular-Jurisdiktions-
bezirken nach Ablauf von sechs Monaten, von dem Tage an 
gerechnet, an welchem dieselben durch das Bundesgesetzblatt 
verkündet worden sind, verbindliche Kraft«. 

Corpus juris Cirilla II. 1 



2 I. Verfassungs-Urkunde 

zur Erlangung des Staatsbürgerrechtes and zum Genüsse 
aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter denselben Vor-
aussetzungen wie der Einheimische zuzulassen, auch in Be-
treff der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demsel-
ben gleich zu behandeln ist. 

Kein Deutscher darf in der Ausübung dieser fiefdg-
nifs durch die Obrigkeit seiner Heimath, oder durch die 
Obrigkeit eines anderen Bundesstaates beschränkt werden. 

Art. 4. Der Beaufsichtigung Seitens des Reichs und 
der Gesetzgebung desselben unterliegen die nachstehenden 
Angelegenheiten : 

1 ) die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heiraaths- und 
Niederlassungsverhältnisse, Staatsbürgerrecht, Pafs-
wesen und Fremdenpolizei und über den Gewerbe-
betrieb, einschliefslich des Versicherungswesens, so-
weit diese Gegenstände nicht schon durch den Art. 3 
dieser Verfassung erledigt sind, in Bayern jedoch mit 
Ausschlafs der Heimaths- und Niederlassungsverhält-
nisse, desgleichen über die Kolonisation und die Aus-
wanderung nach aufserdeutschen Ländern ; 

2) die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für die 
Zwecke des Reichs zu verwendenden Steuern; 

3) die Ordnung des Maafs-, Münz- und Gewichtssystems, 
nebst Feststellung der Grundsätze über die Emis-
sion von fundirtem und unfundirtem Papiergelde; 

4) die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen; 
5) die Erfindungspatente ; 
6) der Schutz des geistigen Eigenthums; 
7) Organisation eines gemeinsamen Schutzes des Deut-

schen Handels im Auslande, der Deutschen Schiff-
fahrt und ihrer Flagge zur See und Anordnung ge-
meinsamer konsularischer Vertretung, welche vom 
Reiche ausgestattet wird; 

8) das Eisenbahnwesen, in Bayern vorbehaltlich der Be-
stimmung im Art. 46. '), und die Herstellung von 

1) Nach demselben unterliegt das bayrische Eisenbahn-
wesen der Aufsicht und Gesetzgebung Seitens des Reiches 
nur im Interesse der Landesverteidigung'. 
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Land- und Wasserstraßen im Interesse der Landes-
verteidigung und des allgemeinen Verkehrs; 

9) der Flöfserei- und Schiffahrtsbetrieb auf den mehre-
ren Staaten gemeinsamen Wasserstrafsen nnd der 
Zustand der letzteren, sowie die Flufs- nnd sonsti-
gen Wasserzölle, desgleichen die Seeschiffahrtszeichen 
(Leuchtfeuer, Tonnen, Baken und sonstige Tagesmar-
k e n ) ' ) ; 

10) das Post- und Telegraphenwesen, jedoch in Bayern 
und Württemberg nur nach Mafsgabe der Bestim-
mung im Art. 52*); 

11) Bestimmungen über die wechselseitige Vollstreckung 
von Erkenntnissen in Civilsachen und Erledigung von 
Requisitionen Oberhaupt; 

12) sowie über die Beglaubigung von öffentb'chen Ur-
kunden ; 

13) die gemeinsame Gesetzgebung über das gesammte bür-
gerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche 
Verfahren 3). 

1) Von • desgleichen i an Zusatz des Reichsgesetzes vom 
3. März 1873. 

2) Beiden Staaten ist die V e r w a l t u n g vorbehalten, die 
Gesetzgebung ist aueb hier Reichssache. 

3) So nach dem Ges. v. 20. Dezember 1873 (R.-Ges.-Bl. 
1873, S. 379), früherer Wortlaut: »über das Obligationenrecht, 
Strafrecht, Handels- und Wechselrecht und das gerichtliche 
Verfahrene. 



4 II.—IV. Oesterr. Staatsgrundgesetze üb.d. Reicharertretung, 

II. Oesterreichisches Staatsgrundgesetz 
von 21. Dezember 1867, wodurch das Grundgesetz aber die 
Reiehsverferetnng vom 26. Februar 1861 abgeändert wird '). 

(Auszug). 

§. 11. Der Wirkungskreis des Reicbsrathes urnfafst 
alle Angelegenheiten, welche sich auf Rechte, Pflichten 
und Interessen beziehen, die allen im Reichsratke vertre-
tenen Königreichen und Ländern gemeinschaftlich sind, 
insoferne dieselben nicht in Folge der Vereinbarung mit 
den Ländern der ungarischen Krone zwischen diesen und 
den übrigen Ländern der Monarchie gemeinsam zu be-
handeln sein werden. 

Es gehören daher zum Wirkungskreise des Reichs-
ratbes: 

d) die Regelung des Geld - , Münz - und Zettelbankwe-
sens, der Zoll- und Handelsangelegenheiten, sowie des 
Telegraphen-, Post-, Eisenbahn-, Sehiffahrts- und 
sonstigen Reichs-Communicationswesens; 

e) die Credit-, Bank- , Privilegien - und Gewerbsgesetz-
gebung , mit Ausschlufs der Gesetzgebung über die 
Propinationsrechte, dann die Gesetzgebung über Mafs 
und Gewicht, über Marken- und Musterschutz; 

f) die Medicinalgesetzgebung, sowie die Gesetzgebung 
zum Schutze gegen Epidemien und Viehseuchen; 

g) die Gesetzgebung über Staatsbürger- und Heimats-
recht , über Fremdenpolizei und Pafswesen, Bowie 
über Volkszählung; 

h) über die confessionellen Verhältnisse, über Vereins-
uud Versammlungsrecht, über die Presse und den 
Schutz des geistigen Eigenthumes; 

1) R.-Ges.-Bl. 18C7, Nr. 141. 
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k) die Strafjustiz- und Polizeistraf-, sowie die Civilrechts-
gesetzgebung, mit Ausschlufs der Gesetzgebung über 
die innere Einrichtung der öffentlichen Bücher und 
über solche Gegenstände, welche auf Grund der Lan-
desordnungen und dieses Grundgesetzes in den Wir-
kungskreis der Landtage gehören ferner die Ge-
setzgebung über Handels- und Wechelrecht, See-, 
Berg- und Lehenrecht. 

III. Oesterreichisches Staatsgrundgesetz 
vom 21. Dezember 1867 über die richterliche Gewalt 3). 

(Auszug). 

Art. 7. Die Prüfung der Giltigkeit gehörig kundge-
machter Gesetze steht den Gerichten nicht zu. Dagegen 
haben die Gerichte über die Giltigkeit von Verordnungen 
i n gesetzlichem Instanzenzuge zu entscheiden. 

IV. Oesterreichisches Staatsgrundgesetz 
vom 21. Dezember 1867 über die Ausübung der Regierungs-

und der Vollzngsgewalt3). 

(Auszug). 

Art. 10. Die Kundmachung der Gesetze erfolgt im 
Namen des Kaisers mit Berufung auf die Zustimmung der 
verfassungsmäfsigen Vertretungskörper und unter Mitfer-
tigung eines verantwortlichen Ministers. 

1) Namentlich alle Aenderungen in Betreff der Landes-
kultur. 

2) R.-Ges.-Bl. 1867, Nr. 144. 
3) R.-Ges.-Bl. 1867, Nr. 145. 



6 V. Oesterreich. Staatsgrundgesetz 

V. Oesterreichisches Staatsgrundgesetz 
vom 21. Dezember 1867 über die allgemeinen Rechte der 

Staatsbürger 

(Auszug). 

Art. 1. Für alle Angehörigen der im Reichsrathe 
vertretenen Königreiche und Länder besteht ein allgemei-
nes österreichisches Staatsbürgerrecht. 

Das Gesetz bestimmt, unter welchen Bedingungen das 
österreichische Staatsbürgerrecht erworben, ausgeübt und 
verloren wird. 

Art. 4. Die Freizügigkeit der Person und des Ver-
mögens innerhalb des Staatsgebietes unterliegt keiner Be-
schränkung. 

Die Freiheit der Auswanderung ist von Staatswegen 
nur durch die Wehrpflicht beschränkt. 

Abfahrtsgelder dürfen nur in Anwendung der Reci-
procität erhoben werden. 

Art. 5. Das Eigenthum ist unverletzlich. Eine Ent-
eignung gegen den Willen des Eigenthümers kann nur in 
den Fällen und in der Art eintreten, welche des Gesetz 
bestimmt. 

Art. 6. Jeder Staatsbürger kann an jedem Orte des 
Staatsgebietes seinen Aufenthalt und Wohnsitz nehmen, 
Liegenschaften jeder Art erwerben und über dieselben frei 
verfugen, sowie unter den gesetzlichen Bedingungen jeden 
Erwerbszweig ausüben. 

Für die todte Hand sind Beschränkungen des Rech-
tes, Liegenschaften zu erwerben und über sie zu verfugen, 
im Wege des Gesetzes aus Gründen des öffentlichen Woh-
les zulässig. 

Art. 7. Jeder Unterthänigkeits- und Hörigkeitsver-

1) R.-Gea.-Bl. 1867, Nr. 142. 
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band ist für immer aufgehoben. Jede aus dem Titel des 
getheilten Eigenthumes auf Liegenschaften haftende Schul-
digkeit oder Leistung ist ablösbar, und es darf in Zu-
kunft keine Liegenschaft mit einer derartigen unablösbaren 
Leistung belastet 'werden. 

Art. 14. Die volle Glaubens- und Gewissensfreiheit 
ist jedermann gewährleistet. 

Der Genuiis der bürgerlichen und politischen Rechte 
ist von dem Religionsbekenntnisse unabhängig; doch darf 
den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbe-
kenntnis kein Abbruch geschehen. 



VI. Deutsches Reichsgesetz über die 
Freizügigkeit. 

Vom 1. N o v e m b e r 1867 »). 

(Auszug). 

§. 1. Jeder Bundesangehörige hat das Recht, inner-
halb des Bundesgebietes: 

1) an jedem Orte sich aufzuhalten oder niederzulassen, 
wo er eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen 
sich zu verschaffen im Stande ist; 

2) an jedem Orte Grundeigenthum aller Art zu erwerben; 
3) umherziehend oder an dem Orte des Aufenthalts, be-

ziehungsweise der Niederlassung, Gewerbe aller Art 
zu betreiben, unter den für Einheimische geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. 
In der Ausübung dieser Befugnisse darf der Bundes-

angehörige, soweit nicht das gegenwärtige Gesetz Ausnah-
men znläfst, weder durch die Obrigkeit seiner Heimath, 
noch durch die Obrigkeit des Ortes, in welchem er sich 
aufhalten oder niederlassen will, gehindert oder durch 
lästige Bedingungen beschränkt werden. 

Keinem Bondesangehörigen darf um des Glaubensbe-
kenntnisses willen oder wegen fehlender Landes- oder Ge-
meindeangehörigkeit der Aufenthalt, die Niederlassung, der 
Gewerbebetrieb oder der Erwerb von Grundeigenthum ver-
weigert werden. 

1) B.-Ges.-Bl. 1867, S. 55. In Württemberg, Baden und 
Hessen durch die »Verfassung des Deutschen Bundes« vom 
31. Dez. 1870, Art. 80. (B.-Ges. Bl. 1870, S. 647), in Bayern und 
Elsafa-Lothringen durch die Gesetze vom 22. April 1871 und 
8. Jan. 1873 (R.-Ges.-Bl. 1871, S. 87. 1873, S. 51) eingeführt. 



VII. Deutches Reichsgesetz. 
betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bür-

gerlicher und staaatbärgerlicher Beziehung. 

Vom 3. J u l i 1869 '). 

W i r Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preu&en 
etc., vorordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, 
nach erfolgter Zustimmung des Bundesra tes und des 
Reichstages, was folgt: 

Einziger Artikel. 
Alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des 

religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte werden hier-
durch aufgehoben. Insbesondere soll die Befähigung zur 
Theilnahme an der Gemeinde- und Landesvertretung und 
zur BekleiduDg öffentlicher Aemter vom religiösen Be-
kenntnifs unabhängig sein. 

1) B. Ges.-Bl. 1869, S. 292. Durch die »Verfassung des 
Deutschen Bundes« vom 31. Dezember 1870, Art. 80 (B.-ües.-
Bl. 1870, S. 648), auch in Württemberg, Baden und Hessen und 
durch Ges. v. 22. April 1871 (R.-Ges.-Bl. 1871, S. 88) in 
Bayern eingeführt. 



VIII- Deutsches Reichsgesetz. 
betreffend das Alter der Orofsjährigkeit. 

Vom 17. F e b r u a r 1875 ') . 

W i r Wilhelm, von Gottes Gnadeu Deutscher Kaiser, 
König von Preufsen etc., verordnen im Namen des Deut-
schen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths 
und des Reichstags, was folgt: 

§. 1. Das Alter der Orofsjährigkeit beginnt im gan-
zen Umfange des Deutschen Reichs mit dem vollendeten 
einundzwanzigsten Lebensjahre 2). 

§. 2. Die haus verfassungsmäßigen oder landeBgesetz-
lichen Bestimmungen über den Beginn der Grofsjährigkeit 
der Landesherren und der Mitglieder der landesherrlichen 
Familien, sowie der Fürstlichen Familie Hohenzollern wer-
den durch die Vorschrift des §. 1 nicht berührt. 

§. 3. Dieses Gesetz t r i t t mit dem 1. Januar 1876 
in Kraft. 

1) R.-Ges.-Bl. 1875, S. 71. 
2) Nach dem Oesterreichischen BGB. §. 21 dauert die 

Minderjährigkeit bis zum vollendeten vierundzwanzigsten Jahre. 



IX. Deutsches Reichgesetz. 
über die Beurkundung des Personenstandes nnd die 

Ehesehliefsnng. 
Vom 6. F e b r u a r 1875')• 

W i r "W ilhelm, von Gottes Gnadeu Deutscher Kaiser, 
König von l'reufseii etc. verordnen im Namen des Deut-
schen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths 
und des Reichstags, was folgt: 

Erster Abschnitt. 
A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n . 

§. 1. Die Beurkundung der Geburten, Heirathen und 
Sterbefiille erfolgt ausschliefslich durch die vom Staate be-
stellten Standesbeamten mittels Eintragung in die dazu 
bestimmten Register. 

§. 2. Die Bildung der StandeBamtsbezirke erfolgt 
durch die höhere Verwaltungsbehörde. 

Die Standesamtsbezirke können aus einer oder mehreren 
Gemeinden gebildet, gröfsere Gemeinden in mehrere Stan-
desamtsbozirke getheilt werden. 

§. 3. Für jeden Standesamtsbezirk ist ein Standes-
beamter und mindestens ein Stellvertreter zu bestellen. 
Für den Fall vorübergehender Behinderung oder gleich-
zeitiger Erledigung des Amtes des Standesbeamten und 
der Stellvertreter ist die nächste Aufsichtsbehörde ermäch-
tigt, die einstweilige Beurkundung des Personenstandes 
einem benachbarten Standesbeamten oder Stellvertreter zu 
übertragen. 

Die Bestellung erfolgt, soweit nicht im §. 4 ein An-
deres bestimmt ist, durch die höhere Verwaltungsbehörde. 

1) fi.-6es.-BL 1875, S. 23 ff. 
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Geistlichen und anderen Religionsdienern darf das Amt 
eines Standesbeamten oder die Stellvertretung eines solchen 
nicht fibertragen werden. 

§ 4. In den Standesamtsbezirken, welche den Bezirk 
einer Gemeinde nicht überschreiten, hat der Vorsteher der 
Gemeinde (Bürgermeister, Schultheifs, Ortsvorsteher oder 
deren gesetzlicher Stellvertreter) die Geschäfte des Stan-
desbeamten wahrzunehmen, sofern durch die höhere Ver-
waltungsbehörde nicht ein besonderer Beamter für diesel-
ben bestellt ist. Der Vorsteher ist jedoch befugt, diese 
Geschäfte mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbe-
hörde anderen Gemeindebeamten widerruflich zu übertragen. 

Die Gemeindebehörde kann die Anstellung besonderer 
Standesbeamten beschliefsen. Die Ernennung der Standes-
beamten erfolgt in diesem Falle durch den Gemeindevor-
stand unter Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 

In der gleichen Weise erfolgt die Bestellung der Stell-
vertreter. 

Die durch den Genieindevorstand ernannten besonde-
ren Standesbeamten und deren Stellvertreter sind Gemein-
debeamte. 

§. 5. Die durch die höhere Verwaltungsbehörde er-
folgte Bestellung und Genehmigung zur Bestellung ist 
jederzeit widerruflich. 

§. 6. Ist ein Standesamtsbezirk aus mehreren Ge-
meinden gebildet, so werden der Standesbeamte und dessen 
Stellvertreter stets von der höheren Verwaltungsbehörde 
bestellt. 

Ein jeder Vorsteher oder audere Beamte einer dieser 
Gemeinden ist verpflichtet, das Amt des Standesbeamten 
oder des Stellvertreters zu übernehmen. 

Die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen den 
Vorstehern der aus mehreren Gemeinden gebildeten Ver-
bände die gleiche Verpflichtung obliegt, werden hierdurch 
nicht berührt. 

§. 7. Die etwa erforderliche Entschädigung der nach 
§. 4 von den Gemeinden bestellten Standesbeamten fällt 
der Gemeinde zur Last. 

Die in §. 6 Absatz 2 und 3 bezeichneten Beamten 
sind berechtigt, für Wahrnehmung der Geschäfte des 
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Standesbeamten von den zum Bezirk ihres Hauptamtes 
nicht gehörigen Gemeinden eine in allen Fällen als Pausch-
quantum festzusetzende Entschädigung zu beanspruchen. 

Die Festsetzung erfolgt durch die untere Verwaltungs-
behörde ; über Beschwerden entscheidet endgültig die höhere 
Verwaltungsbehörde. 

Bestellt die höhere Verwaltungsbehörde andere Per-
sonen zu Standesbeamten oder zu Stellvertretern, so fällt 
die etwa zu gewährende Entschädigung der Staatskasse 
zur Last. 

§. 8. Die sächlichen Kosten werden in allen Fällen 
von den Gemeinden getragen; die Register und Formulare 
zu allen Registernuszügen werden jedoch den Gemeinden 
von der Zentralbehörde des Bundesstaats kostenfrei geliefert. 

§. 9. In Standesamtsbezirken, welche aus mehreren 
Gemeinden gebildet sind, wird die den Standesbeamten 
oder den Stellvertretern zu gewährende Entschädigung und 
der Betrag der sächlichen Kosten auf die einzelnen be-
theiligten Gemeinden nach dem Mafsstabe der Seelenzahl 
vertheilt. 

§. 10. Den Gemeinden im Sinne dieses Gesetzes wer-
den die außerhalb der Gemeinden stehenden Gutsbezirke, 
dun Gemeindevorstehern die Vorsteher dieser Bezirke gleich 
geachtet. 

§. 11. Die Aufsicht über die Amtsführung der Stan-
desbeamten wird von der unteren Verwaltungsbehörde, in 
höherer Instanz von der höheren Verwaltungsbehörde ge-
übt, insoweit die Landesgesetze nicht andere Aufsichtsbe-
hörden. bestimmen. 

Die Aufsichtsbehörde ist befugt, gegen den Standes-
beamten Warnungen, Verweise und Geldstrafen zu verhän-
gen. Letztere dürfen für jeden einzelnen Fall den Betrag 
von einhundert Mark nicht übersteigen. 

Lehnt der Standesbeamte die Vornahme einer Amts-
handlung ab, so kann er dazu auf Antrag der Betheilig-
ten durch das Gericht angewiesen werden. Zuständig ist 
das Gericht erster Instanz, in dessen Bezirk der Standes-
beamte seinen Amtssitz hat. Das Verfahren und die Be-
schwerdeführung regelt sich, insoweit die Landesgesetze 
nicht ein Anderes bestimmen, nach den Vorschriften, welche 
in Sachen der nichtst.reitigen Gerichtsbarkeit gelten. 
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§. 12. Von jedem Standesbeamten sind drei St&n-
desregister unter der Bezeichnung: 

Geburtsregister, 
Heirath sregister, 
Sterbe register 

zu führen. 
§. 13. Die Eintragungen in die Standesregister er-

folgen unter fortlaufenden Nummern und ohne Abkürzun-
gen. Unvermeidliche Zwischenräume sind durch Striche 
auszufüllen, die wesentlichen Zahlenangaben mit Buchstaben 
zu schreiben. 

Die auf mündliche Anzeige oder Erklärung erfolgen-
den Eintragungen sollen enthalten: 

1) den Ort und Tag der Eintragung; 
2) die Bezeichnung der Erschienenen; 
3) den Vermerk des Standesbeamten, dafs und auf welche 

Weise er sich die Ueberzeugung von der Persönlich-
keit der Erschienenen verschafft hat ; 

4) den Vermerk, dafs die Eintragung den Erschienenen 
vorgelesen und von denselben genehmigt ist; 

5) die Unterschrift der Erschienenen und, falls sie schrei-
ben8unkundig oder zu schreiben verhindert sind, ihr 
Handzeichen oder die Angabe des Grundes, aus welchem 
sie dieses nicht beifügen konnten; 

6) die Unterschrift des Standesbeamten. 
Die auf schriftliche Anzeige erfolgenden Eintragungen 

sind unter Angabe von Ort und Tag der Eintragung zu 
bewirken und durch die Unterschrift des Standesbeamten 
zu vollziehen. 

Zusätze, Löschungen oder Abänderungen sind am 
Bande zu vermerken und gleich der Eintragung selbst be-
sonders zn vollziehen. 

§. 14. Von jeder Eintragung in das Register ist von 
dem Standesbeamten an demselben Tage eine von ihm zu 
beglaubigende Abschrift in ein Nebenregister einzutragen. 

Nach Ablauf des Kalenderjahres hat der Standesbe-
amte jedes Haupt- und jedes Nebenregister unter Vermer-
kung der Zahl der darin enthaltenen Eintragungen abzu-
schliefsen und das Nebenregister der Aufsichtsbehörde ein-
zureichen ; die letztere hat dasselbe nach erfolgter Prüfung 
dem Gerichte erster Instanz zur Aufbewahrung zuzustellen. 
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Eintragungen, welche nach Einreichung des Neben-
registers in dem Hauptregister gemacht werden, sind gleich-
zeitig der Aufsichtsbehörde in beglaubigter Abschrift mit-
zutheilen. Die Letztere hat zu veranlassen, dafs diese 
Eintragungen dem Nebenregister beigeschrieben werden. 

§. 15. Die ordnungsmäfsig geführten Standesregister 
(§§. 12 bis 14) beweisen diejenigen Thatsachen, zu deren 
Beurkundung sie bestimmt und welche in ihnen eingetragen 
sind, bis der Nachweis der Fälschung, der unrichtigen 
Eintragung oder der Unrichtigkeit der Anzeigen und Fest-
stellungen, auf Grund deren die Eintragung stattgefunden 
hat, erbracht ist. 

Dieselbe Beweiskraft haben die Auszüge, wclche als 
gleichlautend mit dem Haupt- oder Nebenregister bestätigt 
und mit der Unterschrift und dem Dienstsiegel des Stan-
desbeamten oder des zuständigen Gerichtsbeamten ver-
sehen sind. 

Inwiefern durch Verstöfse gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes über Art und Form der Eintragungen die Be-
weiskraft aufgehoben oder geschwächt wird, ist nach freiem 
richterlichen Ermessen zu beurtheilen. 

§. 16. Die Führung der Standesregister und die dar-
auf bezüglichen Verhandlungen erfolgen kosten- und stem-
pelfrei. 

Gegen Zahlung der nach dem angehängten Tarife zu-
lässigen Gebühren müssen die Standesregister jedermann 
zur Einsicht vorgelegt sowie beglaubigte Auszüge (§. 15) 
aus denselben ertheilt werden. In amtlichem Interesse 
und bei Unvermögen der Beteiligten ist die Einsicht der 
Register und die Ertheilung der Auszüge gebührenfrei zu 
gewähren. 

Jeder Auszug einer Eintragung mufs auch die zu der-
selben gehörigen Ergänzungen und Berichtigungen enthalten. 

Zweiter Abschnitt. 
B e u r k u n d u n g d e r G e b u r t e n . 

§. 17. Jede Geburt eines Kindes ist innerhalb einer 
Woche dem Standesbeamten des Bezirks, in welchem die 
Niederkunft stattgefunden hat, anzuzeigen. 

§. 18. Zur Anzeige sind verpflichtet: 
1) der eheliche Vater; 
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2) die bei der Niederkunft zugegen gewesene Hebamme; 
3) der dabei zugegen gewesene Arzt ; 
4) jede andere dabei zugegen gewesene Person; 
5) die Mutter, sobald sie dazu im Stande ist. 

Jedoch tritt die Verpflichtung der in der vorher-
stehenden Reihenfolge später genannten Personen nur dann 
ein, wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht vorhan-
den oder derselbe an der Erstattung der Anzeige verhin-
dert ist. 

§. 19. Die Anzeige ist mündlich von dem Verpflich-
teten selbst oder durch eine andere aus eigener Wissen-
schaft unterrichtete Person zu machcn. 

§. 20. Bei Geburten, welche sich in öffentlichen 
Entbindungs-, Hebammen-, Kranken-, Gefangen- und ähn-
lichen Anstalten, sowie in Kasernen ereignen, trifft die Ver-
pflichtung zur Anzeige ausschließlich den Vorsteher der An-
stalt oder den von der zuständigen Behörde ermächtigten 
Beamten. Es genügt eine schriftliche Anzeige in amtlicher 
Form. 

§. 21. Der Standesbeamte ist verpflichtet, sich von 
der Richtigkeit der Anzeige (§§. 17 bis 20), wenn er die-
selbe zu bezweifeln Anlafs hat, in geeigneter Weise Ueber-
zeugung zu verschaffen. 

§. 22. Die Eintragung des Geburtsfalles soll ent-
halten : 

1) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und 
Wohnort des Anzeigenden; 

2) Ort, Tag und Stunde der Geburt; 
3) Geschlecht des Kindes; 
4) Vornamen des Kindes; 
5) Vor- und Familiennamen, Religion, Stand oder Gewerbe 

und Wohnort der Eltern. 
Bei Zwillings- oder Mehrgeburten ist die Eintragung 

für jedes Kind besonders und so genau zu bewirken, dafs 
die Zeitfolge der verschiedenen Geburten ersichtlich ist. 

Standen die Vornamen des Kindes zur Zeit der An-
zeige noch nicht fest, so sind dieselben nachträglich und 
längstens binnen zwei Monaten nach der Geburt anzuzeigen. 
Ihre Eintragung erfolgt am Rande der ersten Eintragung. 

§. 23. Wenn ein Kind todtgeboren oder in der Ge-
burt verstorben ist, so mufs die Anzeige spätestens am 
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nächstfolgenden Tage geschehen. Die Eintragung ist als-
dann mit dem im §. 22 unter Nr. 1 bis 3 und 5 angege-
benen Inhalte nur im Sterberegister zu raachen. 

§. 24. Wer ein neugeborenes Kind findet, ist ver-
pflichtet, hiervon spätestens am nächstfolgenden Tage An-
zeige bei der Ortspolizeibehörde zu machen. Die Letztere 
hat die erforderlichen Ermittelungen vorzunehmen und 
dem Standesbeamten des Bezirks von deren Ergebniis be-
hufs Eintragung in das Geburtsregister Anzeige zu machen. 

Die Eintragung soll enthalten die Zeit, den Ort und 
die Umstände des Auffindens, die Beschaffenheit und die 
Kennzeichen der bei dem Kinde vorgefundenen Kleider und 
sonstigen Gegenstände, die körperlichen Merkmale des Kin-
des, sein vermuthliches Alter, sein Geschlecht, die Behörde, 
Anstalt oder Person, bei welcher das Kind untergebracht 
worden, und (fie Namen, welche ihm beigelegt werden. 

§. 25. Die Anerkennung eines unehelichen Kindes 
darf in das Geburtsregister nur dann eingetragen werden, 
wenn dieselbe vor dem Standesbeamten oder in einer ge-
richtlich oder notariell aufgenommenen Urkunde erklärt ist. 

§. 26. Wenn die Feststellung der Abstammung eines 
Kindes erst nach Eintragung des Geburtsfalles erfolgt oder 
die Standesrechte durch Legitimation, Annahme an Kindes-
statt oder in anderer Weise eine Veränderung erleiden, so 
ist dieser Vorgang, sofern er durch öffentliche Urkunden 
nachgewiesen wird, auf Antrag eines Betheiligten am Rande 
der über den Gebur'sfall vorgenommenen Eintragung zu 
vermerken. 

§. 27. Wenn die Anzeige eines Geburtsfalles über 
drei Monate verzögert wird, so darf die Eintragung nur 
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde nach Ermittelung 
des Sachverhalts erfolgen. 

Die Kosten dieser Ermittelung sind von demjenigen 
einzuziehen, welcher die rechtzeitige Anzeige versäumt hat. 

Dritter Abschnitt. 
E r f o r d e r n i s s e der E h e s c h l i e f s u n g . 

§. 28. Zur Eheschliefsung ist die Einwilligung und 
die Ehemündigkeit der Elieüchliefsenden erforderlich. 

Die Ehemündigkeit des männlichen Geschlechts tritt mit 
dein vollendeten zwanzigsten Lebensjahre, die des weiblichen 

II. 1* 
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Geschlechts mit dem vollendeten sechszehnten Lebensjahre 
ein. Dispensation ist zulässig. 

§. 29. Eheliche Kinder bedürfen zur Eheschließung, 
so lange der Sohn das fünfundzwanzigste, die Tochter das 
vierundzwanzigste Lebensjahr nicht vollendet hat, der Ein-
willigung des Vaters, nach dem Tode des Vaters der Ein-
willigung der Mutter und, wenn sie minderjährig sind, auch 
des Vormundes. 

Sind beide Eltern verstorben, so bedürfen Minder-
jährige der Einwilligung des Vormundes. 

Dem Tode des Vaters oder der Mutter steht es gleich, 
wenn dieselben zur Abgabe einer Erklärung dauernd aufser 
Stande sind, oder ihr Aufenthalt dauernd unbekannt ist. 

Eine Einwilligung des Vormundes ist für diejenigen 
Minderjährigen nicht erforderlich, welche nach Landesrecht 
einer Vormundschaft nicht unterliegen. 

Inwiefern die Wirksamkeit einer Vormundschaftsbe-
hörde oder eines Familienrathes stattfindet, bestimmt sich 
nach Landesrecht. 

§. 30. Auf uneheliche Kinder finden die im vor-
hergehenden Paragraphen für vaterlose eheliche Kinder 
gegebenen Bestimmungen Anwendung. 

§. 81. Bei angenommenen Kindern tritt an Stelle 
des Vaters (§. 29) derjenige, welcher an Kindesstatt ange-
nommen hat. Diese Bestimmung findet in denjenigen 
Theilen des Bundesgebietes keine Anwendung, in welchen 
durch eine Annahme an Kindesstatt die Rechte der väter-
lichen Gewalt nicht begründet werden können. 

§. 32. Im Falle der Versagung der Einwilligung zur 
Eheschliefsung steht großjährigen Kindern die Klage auf 
richterliche Ergänzung zu. 

§. 33. Die Ehe ist verboten: 
1) zwischen Verwandten in auf- und absteigender Linie, 
2) zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern, 
3) zwischen Stiefeltern und Stiefkindern, Schwiegereltern 

nnd Schwiegerkindern jeden Grades, 
ohne Unterschied, ob das Verwandtschafts- oder 
Schwägerschaftsverhältnifs auf ehelicher oder aufser-
ehelicher Geburt beruht und ob die Ehe, durch 
welche die Stief- oder Schwiegerverbindung begrün-
det wird, noch besteht oder nicht, 
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4) zwischen Personen, deren eine die andere an Kindesstatt 
angenommen hat, so lange dieses Rechtsverhältnis be-
steht, 

5) zwischen einem wegen Ehebruchs Geschiedenen und 
seinem Mitschuldigen. 

Im Falle der Nr. 5 ist Dispensation zulässig. 
§. 34. Niemand darf eine neue Ehe schliefsen, be-

vor seine frühere Ehe aufgelöst, für ungültig oder für 
nichtig erklärt ist. 

§. 35. Frauen dürfen erst nach Ablauf des zehnten 
Monats seit Beendigung der früheren Ehe eine weitere 
Ehe schliefsen. 

Dispensation ist zulässig. 
§. 36. Hinsichtlich der rechtlichen Folgen einer gegen 

die Bestimmungen der §§. 28 bis 35 geschlossenen Ehe 
sind die Vorschriften des Landesrechts mafsgebend. 

Dasselbe gilt von dem Einflüsse des Zwangs, Irrthums 
und Betrugs auf die Gültigkeit der Ehe. 

§. 37. Die Eheschließung eines Pflegebefohlenen mit 
seinem Vormund oder dessen Kindern ist während der 
Dauer der Vormundschaft unzulässig. 

Ist die Ehe gleichwohl geschlossen, so kann dieselbe 
als ungültig nicht angefochten werden. 

§. 38. Die Vorschriften, welche die Ehe der Militär-
personen, der Landesbeamten und der Ausländer von einer 
Erlaubnifs abhängig machen, werden nicht berührt. Auf 
die Rechtsgültigkeit der geschlossenen Ehe ist der Mangel 
dieser Erlaubnifs ohne Einflufs. 

Ein Gleiches gilt von den Vorschriften, welche vor der 
Eheschliefsung eine Nachweisung, Auseinandersetzung oder 
Sicherstellung des Vermögens erfordern. 

§. 39. Alle Vorschriften, welche das Recht zur Ehe-
schliefsung weiter beschränken, als es durch dieses Gesetz 
geschieht, werden aufgehoben. 

§. 40. Die Befugnifs zur Dispensation von Ehehin-
dernissen steht nur dem Staate zu. Ueber die Ausübung 
dieser Befugnifs haben die Landesregierungen zu bestimmen. 

Vierter Abschnitt. 
Form u n d B e u r k u n d u n g d e r E h e s c h l i e f s u n g . 

§. 41. Innerhalb des Gebietes des Deutschen Reichs 
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kann eine Ehe rechtsgültig nur vor dem Standesbeamten 
geschlossen werden. 

§. 42. Zuständig ist der Standesbeamte, in dessen 
Bezirk einer der Verlobten seinen Wohnsitz hat oder sich 
gewöhnlich aufhält. Unter mehreren anständigen Standes-
beamten haben die Verlobten die Wahl. 

Eine nach den Vorschriften dieses Gesetzes geschlos-
sene Ehe kann nicht aus dem Grunde angefochten werden, 
weil der Standesbeamte nicht der zuständige gewesen ist. 

§. 43. Auf schriftliche Ermächtigung des zuständigen 
Standesbeamten darf die Eheschliefsung auch vor dem 
Standesbeamten eines anderen Orts stattfinden. 

§. 44. Der Eheschliefsung soll ein Aufgebot vor-
hergehen. 

Ffir die Anordnung desselben ist jeder Standesbeamte 
zuständig, vor welchem nach §. 42 Abs. 1 die Ehe ge-
schlossen werden kann. 

§. 45. Vor Anordnung des Aufgebots sind dem Stan-
desbeamten (§. 44) die zur Eheschliefsung gesetzlich n o t -
wendigen Erfordernisse als vorhanden nachzuweisen. 

Insbesondere haben die Verlobten in beglaubigter 
Form beizabringen: 

1) ihre Geburtsurkunden, 
2) die zustimmende Erklärung derjenigen, deren Ein-

willigung nach dem Gesetze erforderlich ist. 
Der Beamte kann die Beibringung dieser Urkunden 

erlassen, wenn ihm die Thatsachen, welche durch dieselben 
festgestellt werden sollen, persönlich bekannt oder sonst 
glaubhaft nachgewiesen sind. Auch kann er von unbedeuten-
den Abweichungen in den Urkunden, beispielsweise von 
einer verschiedenen Schreibart der Namen oder einer Ver-
schiedenheit der Vornamen absehen, wenn in anderer Weise 
die Persönlichkeit der Betheiligteu festgestellt wird. 

Der Beamte ist berechtigt, den Verlobten die eides-
stattliche Versicherung über die Richtigkeit der Thatsachen 
abzunehmen, welche durch die vorliegenden Urkunden oder 
die sonst beigebrachten Beweismittel ihm nicht als hin-
reichend festgestellt erscheinen. 

§. 46. Das Aufgebot ist bekannt zu inachen: 
1) in der Gemeinde oder in den Gemeinden, woselbst die 

Verlobten ihren Wohnsitz haben; 
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2) wenn einer der Verlobten seinen gewöhnlichen Aufent-
halt aufserhalb seines gegenwärtigen Wohnsitzes hat, 
anch in der Gemeinde seines jetzigen Anfenthalts; 

3) wenn einer der Verlobten seinen Wohnsitz innerhalb 
der letzten sechs Monate gewechselt hat, auch in der 
Gemeinde seines früheren Wohnsitzes. 
Die Bekanntmachung hat die Vor- und Familiennamen, 

den Stand oder das Gewerbe und den Wohnort der Ver-
lobten und ihrer Eltern zu enthalten. 

Sie ist während zweier Wochen an dem Raths- oder 
Gemeindehause, oder an der sonstigen, zu Bekanntmachun-
gen der Gemeindebehörde bestimmten Stelle auszuhängen. 

§. 47. Ist einer der Orte, an welchem nach §. 46 
das Aufgebot bekannt zu machen ist, im Auslande belegen, 
so ist an Stelle des an diesem Orte zu bewirkenden Aus-
hanges die Bekanntmachung auf Kosten des Antragstellers 
einmal in ein Blatt einzurücken, welches an dem auslän-
dischen Orte erscheint oder verbreitet ist. Die Ehe-
schliefsung ist nicht vor Ablauf zweier Wochen nach dem 
Tage der Ausgabe der betreffenden Nummer des Blattes 
zulässig. 

Es bedarf dieser Einrückung nicht, wenn eine Be-
scheinigung d6r betreffenden ausländischen Ortsb'ehörde 
dahin beigebracht wird, dafs ihr von dem Bestehen eines 
Eliehindemisses nichts bekannt sei. 

§. 48. Kommen Ehehindernisse zur Kenntnifs des 
Standesbeamten, so hat er die Eheschließung abzulehnen. 

§. 49. Soll die Ehe vor einem anderen Standesbe-
amten als demjenigen geschlossen werden, welcher das 
Aufgebot angeordnet hat, so hat der letztere eine Be-
scheinigung dahin auszustellen, dafs und wann das Auf-
gebot vorschriftsmäfsig erfolgt ist und dafs Ehehindernisse 
nicht zu seiner Kenntnifs gekommen sind. 

§. 50. Die Befugnifs zur Dispensation von dem Auf-
gebot steht nur dem Staate zu. Ueber die Ausübung die-
ser Befugnifs haben die Landesregierungen zn bestimmen. 

Wird eine lebensgefährliche Krankheit, welche einen 
Aufschub der Eheschliefsung nicht gestattet, ärztlich be-
scheinigt, so kann der Standesbeamte (§. 42 Abs. 1) auch 
ohne Aufgebot die Eheschliefsung vornehmen. 

§. 51. Das Aufgebot verliert seine Kraft, wenn seit 
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denen Vollziehung sechs Monate verstrichen sind, ohne 
dafs die Ehe geschlossen worden ist. 

§. 52. Die Eheschliefsung erfolgt in Gegenwart von 
zwei Zengen durch die an die Verlobten einzeln and nach 
einander gerichtete Frage des Standesbeamten: 

ob sie erklären, dafs sie die Ehe mit einander 
eingehen wollen, 

durch die bejahende Antwort der Verlobten und den hier-
auf erfolgenden Aussprach des Standesbeamten, dafs er 
sie nunmehr kraft des Gesetzes für rechtmäfsig verbun-
dene Eheleute erkläre. 

§. 53. Als Zeugen sollen nur Grofsjährige zugezogen 
werden. Verwandtschaft und Schwägerschaft zwischen den 
Betheiligten and den Zengen, oder zwischen den Zeugen 
unter einander steht deren Zuziehung nicht entgegen. 

§. 54. Die Eintragung in das Heirathsregiater soll 
enthalten: 

1) Vor- und Familiennamen, Religion, Alter, Stand oder 
Gewerbe, Geburts- und Wohnort der Eheschliefsenden; 

2) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und 
Wohnort ihrer Eltern; 

3) Vor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort der zugezogenen Zeugen; 

4) die Erklärung der Eheschliefsenden; 
5) den Ausspruch des Standesbeamten. 

Ueber die erfolgte Eheschliefsung ist den Eheleuten 
sofort eine Bescheinigung auszustellen. 

§. 55. Ist eine Ehe für aufgelöst, ungültig oder 
nichtig erklärt worden, so ist dies am Rande der über 
die Eheschliefsung bewirkten Eintragung zu vermerken. 

Die landesgesetzlichen Vorschriften, nach welchen es 
zur Trennung einer Ehe einer besonderen Erklärung und 
Beurkundung vor dem Standesbeamten bedarf, werden 
hierdurch nicht berührt. 

Fünfter Abschnitt. 
B e u r k u n d u n g d e r S t e r b e f ä l l e . 

§. 56. Jeder Sterbefall ist spätestens am nächstfol-
genden Wochentage dem Standesbeamten des Bezirks, in 
welchem der Tod erfolgt ist, anzuzeigen. 

§. 57. Zu der Anzeige verpflichtet ist das Familien-
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haupt, und wenn ein solches nicht vorhanden oder an der 
Anzeige verhindert ist, derjenige, in dessen Wohnung oder 
Behausung der Sterbefall sich ereignet hat. 

§. 58. Die §§. 19 bis 21 kommen auch in Beziehung 
auf die Anzeige der Sterbefalle zur Anwendung. 

Findet eine amtliche Ermittelung über den Todesfall 
statt, so erfolgt die Eintragung auf Grund der schrift-
lichen Mittheilung der zuständigen Behörde. 

§. 59. Die Eintragung des Sterbefalles soll enthalten: 
1) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und 

Wohnort des Anzeigenden; 
2) Ort, Tag und Stunde des erfolgten Todes; 
3) Vor- und Familiennamen, Religion, Alter, Stand oder 

Gewerbe, Wohnort und 'Geburtsort des Verstorbenen; 
4) Vor- und Familiennamen seines Ehegatten, oder Ver-

merk, dafs der Verstorbene ledig gewesen sei; 
5) Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und 

Wohnort der Eltern des Verstorbenen. 
Soweit diese Verhältnisse unbekannt sind, ist dies bei 

der Eintragung zu vermerken. 
§. 60. Ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde 

darf keine Beerdigung vor der Eintragung deB Sterbefalles 
in das Sterberegister stattfinden. Ist die Beerdigung dieser 
Vorschrift entgegen geschehen, so darf die Eintragung des 
Sterbefalles nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
nach Ermittelung des Sachverhaltes erfolgen. 

Sechster Abschnitt. 
B e u r k u n d u n g des P e r s o n e n s t a n d e s d e r a u f S e e 

b e f i n d l i c h e n P e r s o n e n . 
§. 61. Geburten und Sterbefalle, welche sich auf 

Seeschiffen während der Reise ereignen, sind nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes spätestens am nächstfolgenden 
Tage nach der Geburt oder dem Todesfall von dem Schiffer, 
unter Zuziehung von zwei Schiffsoffizieren oder anderen 
glaubhaften Personen, in dem Tagebuch zu beurkunden. 
Bei Sterbefilllen ist zugleich die mnthmafsliche Ursache 
des Todes zu vermerken. 

§. G2. Der Schiffer hat zwei von ihm beglaubigte 
Abschriften der Urkunden demjenigen Seemannsamte, bei 
dem es zuerst geschehen kann, za übergeben. Eine dieser 
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Abschriften ist bei dem Seemannsamt« aufzubewahren, die 
andere ist demjenigen Standesbeamten, in dessen Bezirk 
die Eltern des Kindes, beziehungsweise der Verstorbene 
ihren Wohnsitz haben oder zuletzt gehabt haben, behufs 
der Eintragung in das Register zuznfertigen. 

§. 63. Ist der Schiffer verstorben oder verhindert, so 
hat der Steuermann die in den §§.61 und 62 dem Schiffer 
auferlegten Verpflichtungen zu erfüllen. 

§. 64. Sobald das Schiff in den inländischen Hafen 
eingelaufen ist, in welchem es seine Fahrt beendet, 
ist das Tagebuch der für den Standesbeamten des Hafen-
orts zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

Diese hat beglaubigte Abschrift der in das Tagebuch 
eingetragenen Standesurkunde dem Standesbeamten, in 
dessen Register der Fall gehört (§. G2), behufs Kontroli-
rung (1er Eintragungen zuzustellen. 

Siebenter Abschnitt-
B e r i c h t i g u n g d e r S t a n d e s r e g i s t e r . 

§. 65. Die Berichtigung einer Eintragung in dem 
Standesregister kann nur auf Grund gerichtlicher Anord-
nung erfolgen. Sie geschieht durch Beischroibung eines 
Vermerks am Rande der zu berichtigenden Eintragung. 

§. 66. Für das Berichtigungsverfahren gelten, inso-
weit die Landesgesetze nicht ein Anderes bestimmen, die 
nachstehenden Vorschriften. 

Die Aufsichtsbehörde hat, wenn ein Antrag auf) Be-
richtigung gestellt wird, oder wenn sie eine solche von 
Amtswegeu erforderlich erachtet, die Betheiligten zu hören 
und geeignetenfalls eine Aufforderung durch ein öffentliches 
Blatt zu erlassen. Die abgeschlossenen Verhandlungen hat sie 
demnächst dem Gerichte erster Instanz vorzulegen. Dieses 
kann noch weitere thatsächliche Aufklärungen veranlassen 
und geeignetenfalls den Antragsteller auf den Prozefsweg 
verweisen. 

Im Uebrigen finden die für Sachen der nichtstreitigen 
Gerichtsbarkeit geltenden Vorschriften Anwendung. 

Achter Abschnitt. 
S c h l u f s b e s t i m m u n g e n . 

§. 67. Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, 
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welcher zu den religiösen Feierlichkeiten einer Eheschlie-
ßung schreitet, bevor ihm nachgewiesen worden ist, daß 
die Ehe vor dem Standesbeamten geschlossen sei, wird mit 
Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Gefangniß 
bis zu drei Monaten bestraft. 

§. 68. Wer den in den §§. 17 bis 20, 22 bis 24,56 bis 58 
vorgeschriebenen Anzeigepflichten nicht nachkommt, wird 
mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark oder mit 
Haft bestraft. Die Strafverfolgung tritt nicht ein, wenn 
die Anzeige, obwohl nicht von den zunächst Verpflichteten, 
doch rechtzeitig gemacht worden ist. 

Die bezeichnete Strafe trifft auch den Schiffer oder 
Steuermann, welcher den Vorschriften der §§. 61 bis 64 
zuwiderhandelt. 

Die Standesbeamten sind außerdem befugt, die zu 
Anzeigen oder zu sonstigen Handlungen auf Grund dieses 
Gesetzes Verpflichteten hierzu durch Geldstrafen anzuhal-
ten, welche für jeden einzelnen Fall den Betrag von fünf-
zehn Mark nicht übersteigen dürfen. 

§. 69. Ein Standesbeamter, welcher unter Außer-
achtlassung der in diesem Gesetze gegebenen Vorschriften 
eine Eheschließung vollzieht, wird mit Geldstrafe bis zu 
sechshundert Mark bestraft. 

§. 70. Gebühren und Geldstrafen, welche in Gemäß-
heit dieses Gesetzes zur Erhebung gelangen, fließen, inso-
weit die Landesgesetze nicht ein Anderes bestimmen, den 
Gemeinden zu, welche die Bächlichen Kosten der Standes-
ämter (§§. 8, 9) zu tragen haben. 

§. 71. In welcher Weise die Verrichtungen der Stan-
desbeamten in Bezug auf solche Militärpersonen wahrzu-
nehmen sind, welche ihr Standquartier nicht innerhalb des 
Deutschen Reichs, oder dasselbe nach eingetretener Mobil-
machung verlassen haben, oder welche sich auf den in 
Dienst gestellten Schiffen oder anderen Fahrzeugen der Ma-
rine befinden, wird durch Kaiserliche Verordnung bestimmt. 

§. 72. Für die Landesherren und die Mitglieder der 
landesherrlichen Familien, sowie der Fürstlichen Familie 
Hohenzollern erfolgt die Ernennung des Standesbeamten 
und die Bestimmung über die Art der Führung und Auf-
bewahrung der Standesregister durch Anordnung des Lan-
desherrn. 

Corpus Juris civilis II. 2 



26 IX. Deutsches Gesetz über die Beurkundung 

Iii Betreff der Stellvertretung der Verlobten und in 
Betreff des Aufgebots entscheidet die Observanz. 

Im Uebrigen Werden in Ansehung der Mitglieder die-
ser Häuser die aüf Hansgesetzen oder Observanz beruhen-
den Bestimmungen über die Erfordernisse der Eheschliefsung 
und über die Gerichtsbarkeit in Ehesachen nicht berührt. 

§. 73. Den mit der Führung der Stahdesregister 
oder Kirchenbücher bisher betraut gewesenen Behörden 
und Beamten verbleibt die Berechtigung und Verpflichtung, 
über die bis zur Wirksamkeit dieses Gesetzes eingetragenen 
Geburten, Heirathen und Sterbefälle Zeugnisse zu ertheilen. 

§. 74. Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vor-
schriften, welche 

1) Geistlichen und Kirchendienern aus Anlafs der Ein-
führung der bürgerlichen Standesregister und der 
bürgerlichen Form der Eheschliefsung einen Anspruch 
auf Entschädigung gewähren; 

2) bestimmten Personen die Pflicht zu Anzeigen von 
Geburts- und Todesfällen auferlegen. 
Wo die Zulässigkeit der Ehe nach den bestehenden 

Landesgesetzen von einem Aufgebote abhängig ist, welches 
durch andere bürgerliche Beamte als die Standesbeamten 
vollzogen wird, vertritt dieses die Stelle des von den Stan-
desbeamten anzuordnenden Aufgebots. 

§. 75. Innerhalb solcher Grenzpfarreien, deren Bezirk 
sich in das Ausland erstreckt, bleibt das bestehende Recht 
für die Beurkundung derjenigen Geburten und Sterbefölle, 
sowie für die Form und Beurkundung derjenigen Eheschlie-
fsungen mafsgebend, für welche ein Standesbeamter nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes nicht zuständig, dagegen 
nach dem bestehenden Recht die Zuständigkeit des Geist-
lichen begründet ist. 

Im Geltungsgebiet des preufsischen Gesetzes vom 
9. März 1874 ist unter dem bestehenden Recht dasjenige 
Recht zu verstehen, welches vor dem Inkrafttreten jenes 
Gesetzes mafsgebend war. 

§. 76. In streitigen Ehe- und Verlöbnifssachen 
sind die bürgerlichen Gerichte ausschliefslich zuständig. 
Eine geistliche oder eine durch die Zugehörigkeit zu 
einem Glaubensbekenntnifs bedingte Gerichtsbarkeit findet 
nicht statt. 
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§. 77. Wenn nach dem bisherigen Rechte auf be-
ständige Trennung der Ehegatten von Tisch und Bett zu 
erkennen sein würde, ist fortan die Auflösung des Bandes 
der Ehe auszusprechen. 

Ist vor dem Tage, an welchem dieses Gesetz in Kraft 
tritt, auf beständige Trennung von Tisch und Bett erkannt 
worden, so kann, wenn eine Wiedervereinigung der ge-
trennten Ehegatten nicht stattgefunden hat, jeder dersel-
ben auf Grund des ergangenen Urtheils die Auflösung 
des Bandes der Ehe im ordentlichen Proze fsverfahren be-
antragen. 

§. 78. Ehestreitigkeiten, welche in Bayern vor dem 
Tage, an welchem dieses Gesetz daselbst in Kraft tritt, 
durch Zustellung des Beschlusses über Zulässigkeit der 
Klage anhängig geworden sind, werden von dem mit der 
Sache befafsten Gericht bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung nach Mafsgabe der bisher geltenden Gesetze durch-
geführt. 

Daselbst kann die Auflösung der Ehe auf Grund eines 
die beständige Trennung von Tisch und Bett verfügenden 
Urtheils geltend gemacht werden, nachdem das Gericht 
auf Anrufen eines Ehegatten in dem nach Art. 675 Ab-
satz 1 und 2 der Prozefsordnung in bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten vom 29. .April 1869 vorgesehenen Verfahren die 
Auflösung des Bandes der Ehe ausgesprochen hat. 

Das Verfahren in streitigen Ehesachen richtet sich in 
Bayern in den rechtsrheinischen Gebietstheilen nach den 
Bestimmungen des Hauptstückes XXVI. der genannten 
Prozefsordnung, in der Pfalz nach den Bestimmungen des 
Art. 69 des Gesetzes über die Einführung dieser Prozefs-
ordnung. 

§. 79. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1876 
in Kraft. Es bleibt den Landesregierungen überlassen, 
das ganze Gesetz oder auch den dritten Abschnitt und 
§. 77 im Verordnungswege früher einzuführen. 

§. 80. Die vor dem Tage, an welchem dieses Ge-
setz in Kraft tritt, nach den Vorschriften des bisherigen 
Rechts ergangenen Aufgebote behalten ihre Wirksamkeit. 

§. 81. Auf Geburts- und Sterbefälle, welche sich vor 
dem Tage, an welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, ereig-
net haben, an diesem Tage aber noch nicht eingetragen sind, 
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findet das gegenwärtige Gesetz mit der Mafsgabe Anwen-
dung, dafs der Lauf der vorgeschriebenen Anzeigefristen 
mit dem Tage beginnt, an welchem dieses Gesetz in 
Kraft trit t . 

Ein Gleiches gilt für den Fall, dafs auch nur die 
Vornamen eines Kindes an diesem Tage noch nicht ein-
getragen sind. 

§. 82. Die kirchlichen Verpflichtungen in Beziehung 
auf Taufe und Trauung werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. 

§. 83. Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforder-
lichen Bestimmungen werden, soweit dieselben nicht durch 
eine vom Bundesrathe erlassene Ausführungsverordnung 
getroffen werden, von den einzelnen Landesregierungen 
erlassen. 

§. 84. Welche Behörden in jedem Bundesstaate unter 
der Bezeichnung: höhere Verwaltungsbehörde, untere Ver-
waltungsbehörde, Gemeindebehörde, Gemeindevorstand, Ge-
richt erster Instanz zu verstehen sind, wird von der Zen-
tralbehörde des Bundesstaates bekannt gemacht. 

§. 85. Durch dieses Gesetz wden die Bestimmungen 
des Gesetzes vom 4. Mai 1870, betreffend die Eheschlie-
ßung und die Beurkundung des Personenstandes von Reiclis-
angehörigen im Auslande, nicht berührt. 

Der Reichskanzler kann einem diplomatischen Ver-
treter oder einem Konsul des Deutschen Reichs die allge-
meine Ermächtigung zur Vornahme von Eheschliefsungen 
und zur Beurkundung der Geburten, Heirathen und Sterbe-
lalle, wie Tür Reichsangehörige, so auch für Schutzgenossen 
ertheilen. Diese Vorschrift tritt mit dem 1. März 1875 
in Kraft. 

Urkundlich unter Unserer Höchst eigenhändigen Unter-
schrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel. 

Gegeben Berlin, den G. Februar 1875. 
(L. S.) Wilhelm. 

Fürst v. B i s m a r c k . 



X. Deutsches Reichs-Gesetz, 
betreffend die Eheschließung and die Beurkundung des Per-

sonenstandes von Bundesaagehörigei im Anstände. 

Vom 4. Ma i 1870"). 

W i r Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preuisen 
etc. verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach 
erfolgter Zustimmung des Bundesrathes nnd des Reichs-
tages, was folgt: 

I. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n . 
§ .1 . Der Bundeskanzler kann einem diplomatischen 

Vertreter des Bundes für das ganze Gebiet des Staates, bei 
dessen Hofe oder Regierung derselbe beglaubigt ist, und 
einem Bundeskonsul für dessen Amtsbezirk die allgemeine 
Ermächtigung ertheilen, bürgerlich gültige Eheschliefsun-
gen von Bundesangehörigen vorzunehmen, und die Gebur-
ten, Heirathen und Sterbefalle von Bundesangehörigen zu 
beurkunden. 

§. 2. Die zur Eheschliefsung und zur Beurkundung 
des Personenstandes ermächtigten Beamten (§. 1.) haben 
über die Beurkundung der Geburten, Heirathen und Ster-
befälle getrennte Register zu fahren. Die vorkommenden 
Fälle sind in protokollarischer Form unter fortlaufender 
Kummer in die Register einzutragen. Jedes Register wird 
in zwei gleichlautenden Originalen nach einem Formulare 

1) B.-Gps.-Bl. 1870, S. 599 ff. Durch die Verfassung des 
Deutschen Reiches vom 31. Dezember 1870, Art. 80. (B.-Ges.-
Bl. 1870, S. 648) auch in Württemberg, Baden und Hessen 
und durch die Gesetze vom 22. April 1870 (R.-Ges.-Bl. 1871, 
S. 88) und & Februar 1875 (ebend. 1875, S. 69) in Bayern und 
Elsafs- Lothringen eingeführt. 
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geführt, welches von dem Bundeskanzler Torgeschrieben 
wird. Das Formular soll für alle Beamten ein überein-
stimmendes Bein. 

Am Jahresschlüsse hat der Beamte - die Register ab-
zoschliefsen and das eine Exemplar derselben dem Bun-
deskanzler einzusenden. Gleichzeitig hat er den Regierun-
gen der einzelnen Bundesstaaten aus den Registern einen 
Auszug der Fälle mitzutheilen, welche Angehörige dersel-
ben betreffen. 

Wenn im Laufe des Jahres in ein Register eine Ein-
tragung nicht erfolgt ist, so hat der Beamte eine amtliche 
Bescheinigung hierüber am Jahresschlüsse dem Bundes-
kanzler einzusenden. 

II. E h e s c h l i e f s u n g u n d B e u r k u n d u n g d e r s e l b e n . 
§. 3. Der Schliefsung der Ehe mufs das Aufgebot 

vorangehen. Vor Beginn desselben sind dem Beamten die 
zur Eingehung einer Ehe nach den Gesetzen der Heimath 
der Verlobten nothwendigen Erfordernisse als vorhanden 
nachzuweisen. Insbesondere haben die Verlobten in be-
glaubigter Form beizubringen : 

1) ihre Geburtsurkunden; 
2) die zustimmende Erklärung derjenigen Personen, de-

ren Einwilligung nach den Gesetzen der Heimath der 
Verlobten erforderlich ist. 
Der Beamte kann die Beibringung dieser Urkunden 

erlassen, wenn ihm die Thatsachen, welche durch diesel-
ben festgestellt werden sollen, persönlich bekannt oder 
auf andere Weise glaubhaft nachgewiesen sind. 

Auch kanu er von unbedeutenden Abweichungen in 
den Urkunden, beispielsweise von einer verschiedenen 
Schreibart der Namen, oder einer Verschiedenheit der Vor-
namen absehen, wenn in anderer Weise die Identität der 
Betheiligten festgestellt wird. 

Der Beamte ist berechtigt, den Verlobten die eides-
stattliche Versicherung über die Richtigkeit der Thatsa-
chen abzunehmen, welche durch die vorliegenden Urkun-
den oder die sonst beigebrachten Beweismittel ihm nicht 
als hinreichend festgestellt erscheinen. 

§. 4. Das Aufgebot geschieht durch eine Bekannt-
machung des Beamten, welche die Vornamen, die Fami-



die Beurkundung des Personenstandes im Auslände. 31 

liennamen, das Alter, den Stand oder das Gewerbe und 
den Wohnort der Vorlobten und ihrer Eltern enthalten 
mufs. Diese Bekanntmachung mufs an der Thüre oder 
an einer in die Augen fallenden Stelle vor oder in der 
Kanzlei des Beamten eine Woche hindurch ausgehängt 
bleiben. Erscheint an dem Amtssitze des Beamten eine 
Zeitung, so ist die Bekanntmachung auüserdem einmal 
darin einzurücken, und die Eheschlieisong nicht vor Ab-
lauf des dritten Tages von dem Tage an zulässig, an 
welchem das die Bekanntmachung enthaltende Blatt aus-
gegeben ist. Unter mehreren an dem bezeichneten Orte 
erscheinenden Zeitungen hat der Beamte die Wahl. 

§. 5. Wenn eine der aufzubietenden Personen in-
nerhalb der letzten sechs Monate ihren Wohnsitz ausser-
halb des Amtsbereichs (§. 1.) des Beamten gehabt hat, so 
mufs die Bekanntmachung des Aufgebots auch an dem 
früheren Wohnsitze nach den dort geltenden Vorschriften 
erfolgen, oder ein gehörig beglaubigtes Zeugnifs der Obrig-
keit des früheren Wohnortes darüber beigebracht wer-
den, dafs daselbst Ehehindernisse in Betreff der einzuge-
henden Ehe nicht bekannt Beien. 

§. 6. Der Beamte kann aus besonders dringenden 
Gründen von dem Aufgebote (§§. 4. und 5.) ganz dis-
pensiren. 

§. 7. Die Schliefsung der Ehe erfolgt in Gegenwart 
von zwei Zeugen durch die an die Verlobten einzeln und 
nach einander gerichtete feierliche Frage des Beamten: 

ob sie erklären, dafs sie die Ehe mit dem gegenwär-
tigen anderen Theile eingehen wollen, 

und durch die bejahende Antwort der Verlobten und durch 
den hierauf erfolgenden Ausspruch des Beamten, 

dftfs er sie nunmehr kraft des Gesetzes für rechtmäßig 
verbundene Eheleute erkläre. 
§. 8. Die Ehe erlangt mit dem Abschlösse vor deip 

Beamten bürgerliche Gültigkeit, 
§. 9. Die über die geschlossene Ehe in die Register 

einzutragende Urkunde (Heiraths - Urkunde) mala ent-
halten : 

1) Vor- und Fawilienoftmen, Staatsangehörigkeit, Alter, 
Stand o4er Gewerbe, Geburte- und Wohport der die 
Ehe eingehenden Personen; 
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2) Vor- and Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort ihrer Eltern; 

3) Vor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort der zugezogenen Zeugen; 

4) die auf Befragen des Beamten abgegebene Erklärung 
der Verlobten, sowie die erfolgte Verkündigung ihrer 
Verbindung; 

5) die Unterschrift der anwesenden Personen. 
§. 10. Die vorstehenden Bestimmungen über die Ehe-

schließung (§§.3—9) finden auch Anwendung, wenn nicht 
beide Verlobte, sondern nur einer derselben ein Bundesan-
gehöriger ist. 

III. G e b u r t s u r k u n d e n . 

§. 11. Die Eintragung der Geburt eines Kindes in 
die Register kann von dem Beamten nur vorgenommen 
werden, nachdem sich derselbe durch Vernehmung des 
Vaters des Kindes oder anderer Personen die Ueberzeu-
gung von der Richtigkeit der einzutragenden Thatsachen 
verschafft hat. 

Diese Eintragung mufs enthalten: 
1) den Ort, den Tag und die Stunde der Geburt; 
2) das Geschlecht des Kindes; 
3) die ihm beigelegten Vornamen; 
4) Vor- und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Stand 

oder Gewerbe, sowie den Wohnort der Eltern und 
zweier bei der Eintragung zuzuziehender Zeugen; 

•5) die Unterschrift des Vaters, wenn er anwesend ist, 
und 'der vorgedachten Zeugen. 

IV. U r k u n d e n übe r S t e r b e f ä l l e . 
§. 12. Die Eintragung eines Todesfalles in die Re-

gister erfolgt auf Grund der Erklärung zweier Zeugen. 
Sie mufs enthalten: 

1) Vor- und Familiennamen des Verstorbenen, dessen 
Staatsangehörigkeit, Alter, Stand oder Gewerbe, Wohn-
und Geburtsort; 

2) Vor- und Familiennamen seines Ehegatten; 
3) Vor- und Familiennamen, Staatsangehörigkeit, Stand 

oder Gewerbe und Wohnort der Eltern des Ver-
storbenen ; 
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4) Ort, Tag und Stunde des erfolgten Todes, 
soweit diese Verhältnisse bekannt sind ; 

5) Vor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort der Zeugen, welche die Erklärung ab-
geben, und, wenn es Verwandte des Verstorbenen 
sind, den Grad ihrer Verwandtschaft; 

6) Unterschrift der Zeugen. 

V. S c h l a f s b e s t i m m u n g e n . 

§. 13. Insoweit durch die Gesetze eines Bundesstaates 
den diplomatischen Vertretern und Konsuln in Ansehung 
der Eheschliefsungen, sowie der Beurkundung der Gebur-
ten , Heirathen und Sterbefälle der Angehörigen dieses 
Staates von einer besonderen Ermächtigung nicht abhän-
gige oder ausgedehntere Befugnisse, als die im gegen-
wärtigen Gesetze bestimmten, beigelegt sind oder künftig 
beigelegt werden, stehen diese Befugnisse für die bezeich-
neten Angehörigen auch den diplomatischen Vertretern 
des Bundes und den Bundeskcnsuln zu. 

§. 14. Auf die Gebühren, welche für die durch das 
gegenwärtige Gesetz den Beamten des Bundes überwiese-
nen Geschäfte und insbesondere für die Ausfertigungen 
und Abschriften aus den Personenstands-Registern zu er-
heben sind, findet der §. 38. des Bundesgesetzes, betref-
fend die Organisation der Bundeskonsulate, sowie die Amts-
rechte und Pflichten der Bundeskonsuln, vom 6. Novem-
ber 1867. (Bundesgesetzbl. S. 137.) Anwendung. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenbändigen Unter-
schrift und beigedrucktem Bundes-Insiegel. 

Gegeben Berlin, den 4. Mai 1870. 
(L. S.) Wilhelm. 

Gr. v. B i s m a r c k - S c h ö n h a u sen . 



XI. Oesterreichisches Gesetz 
vom 25. Mai 1868, 

womit die Vorschriften des b. 6. B. über das Eherecht 
für Katholiken wieder hergestellt werdei'). 

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reicbsrathes 
finde Ich das folgende Gesetz zu erlassen, wodurch die 
Vorschriften des zweiten Hauptstückes des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches über das £herecht für Katho-
liken wieder hergestellt, die Gerichtsbarkeit in Ehesachen 
den weltlichen Gerichtsbehörden überwiesen und Bestim-
mungen über die bedingte Zulässigkeit der Eheschliefsung 
vor weltlichen Behörden eingeführt werden. 

Art. 1. Das unter Berufung auf das Patent vom 
5. November 1855, Reichs-Gesetz-Blatt Nr.195, erlassene und 
mit 1. Jänner 1857 zur Wirksamkeit gelangte kaiserliche 
Patent vom 8. October 1856, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 185, 
mit dem diesem Patente als erster Anhang beigegebenen 
Gesetze über die Eheangelegenheiton der Katholiken im Kai-
serthume Oesterreich, sowie dem weiters beigegebenen und 
in dem Gesetze selbst bezogenen zweiten Anhange: „An-
weisung für die geistlichen Gerichte des Kaiserthumes 
Oesterreich in Betreif der Ehesachen" sind für die König-
reiche und Länder, für welche das gegenwärtige Gesetz 
erlassen wird, aufser Kraft gesetzt. 

An die Stelle dieser aufgehobenen Gesetze treten auch 
für Katholiken die Vorschriften des von dem Eherechte 
handelnden zweiten Hauptstückes des allgemeinen bürger-
lichen Gesetzbuches vom 1. Juli 1811 und der hierzu nach-
träglich erflossenen Gesetze und Verordnungen, insoweit 

1) R.-Ges.-Bl. 1868, Nr. 47. 
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dieselben zur Zeit, als das Patent vom 8. October 1856, 
Beichs-Gesetz-Blatt Nr. 185, in Kraft t ra t , bestanden ha-
ben und durch das gegenwärtige Gesetz nicht abgeändert 
werden. 

Art. 2. Wenn einer der nach den Vorschriften des 
allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zum Aufgebote der 
Ehe berufenen Seelsorger die Vornahme des Aufgebotes, 
oder einer von den zur Entgegennahme der feierlichen 
Erklärung der Einwilligung berufenen Seelsorgern, welcher 
von den Brautleuten deshalb angegangen wurde, die Vor-
nahme des Aufgebotes oder die Entgtgennahme der feier-
lichen Erklärung der Einwilligung zur Ehe auB einem 
durch die Gesetzgebung des Staates nicht anerkannten 
Hinderungsgrunde verweigert, so steht es den Brautleuten 
frei, das Aufgebot ihrer Ehe durch die weltliche Behörde 
zu veranlassen und die feierliche Erklärung der Einwilli-
gung zur Ehe vor dieser Behörde abzugeben. 

Rücksichtlich dieser den Ehewerbern aller Confessio-
nen gestatteten eventuellen Eheschließung vor der welt-
lichen Behörde gelten die Vorschriften des zweiten Haupt-
stückes des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches mit den 
nachstehenden Abänderungen: 

§. 1. Als die zur Vornahme des Aufgebotes und zur 
Entgegennahme der feierlichen Erklärung der Einwilligung 
berufene weltliche Behörde hat die k. k. politische Be-
zirksbehörde, in jenen Städten aber, welche eigeDe Ge-
meindestatute besitzen, die mit der politischen Amtsfüh-
rung betraute Gemeindebehörde einzutreten, und es wird 
diejenige politische Bezirks - (Gemeinde-) Behörde hierzu 
als competent anzusehen sein, in deren Amtsbezirk der 
die EheBchliefauDg verweigernde Seelsorger seinen Amts-
sitz hat . 

§. 2. Um das Aufgebot und die Eheschließung bei 
der weltlichen Behörde verlangen zu können, haben die 
Ebewerber vor dieser Behörde die Weigerung des compe-
tenten Seelsorgers entweder durch ein schriftliches Zeug-
nifs desselben oder durch die Aussage von zwei im Amts-
bezirke wohnenden eigenberechtigten Männern nachzu-
weisen. 

Wird ein solcher Beweis nicht erbracht, so liegt es 
der politischen Behörde ob, an den betreffenden Seelsorger 
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eine Aufforderung des Inhaltes zu richten, dais derselbe 
das Aufgebot vornehmen und beziehungsweise die Erklärung 
der Einwilligung zur Ehe entgegennehmen oder mittelst 
ämtlicher Zuschrift die entgegenstehenden Hindernisse an-
zeigen wolle. 

Erfolgt hierauf aus Gründen, welche in den Staats-
gesetzen nicht enthalten sind, oder ohne Angabe von 
Gründen eine ablehnende Antwort des Seelsorgers, oder 
geht innerhalb eines Zeitraumes von längstens acht Tagen, 
in welche die Tage des Postenlaufes nicht einzurechnen 
sind, keine Antwort ein, so hat die politische Behörde 
nach Beibringung der durch die Vorschriften des allge-
meinen bürgerlichen Gesetzbuches sammt Nachtrags-Ver-
ordnungen vorgeschriebenen Ausweise und Behelfe das Auf-
gebot und den Eheschlieüsungsact sofort vorzunehmen. 

§. 3. Alle Functionen und Entscheidungen, welche 
nach den Vorschriften des zweiten Hauptstückes des all-
gemeinen bürgerlichen Gesetzbuches s&mmt Nachtrags-Ver-
ordnungen dem Seelsorger übertragen sind, stehen im 
Falle einer Eheschliefsung vor der weltlichen Behörde der 
competenten politischen Bezirks- (Gemeinde-) Behörde zu. 

§. 4. Gegen Entscheidungen der politischen Bezirks-
(Gemeinde-) Behörde in Ehesachen steht den Ehewerbern 
das Recht des Recurses an die k. k. politische LandeB-
stelle und gegen die Entscheidungen dieser letztern das 
Recht des Recurses an das k. k. Ministerium des Innern 
offen, ohne dais der Recurs an eine bestimmte Frist ge-
bunden oder durch gleichlautende Entscheidungen der bei-
den unteren Instanzen ausgeschlossen ist. 

§. 5. Das Aufgebot einer vor der weltlichen Behörde 
abzuschliefsenden Ehe ist von dieser Behörde durch öffent-
lichen Anschlag, sowohl an der eigenen ämtlichen Kund-
machungstafel, als auch im Requisitionswege durch öffent-
lichen Anschlag bei dem Gemeindearate des Wohnortes eines 
jeden der Brautleute vorzunehmen. 

Wenn bei einer k. k. politischen Bezirksbehörde regel-
mäfsig Amtstage abgehalten werden, so hat das Aufgebot 
auch mündlich an einem oder mehreren Amtstagen zu er-
folgen. Zur Giltigkeit der Ehe wird jedoch nur die Vor-
nahme des schriftlichen Aufgebotes mittelst Anschlages 
erfordert. 
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Der dAs Aufgebot enthaltende Anschlag soll durch 
drei Wochen an der Kundmachungetafel der politischen 
Behörde und der betreffenden Gemeindeämter affigirt blei-
ben, bevor zur Eheschliefsung geschritten werden kann. 

Aus wichtigen Gründen kann die k. k. politische 
Landesstelle diesen Aufgebotstermin verkürzen und unter 
dringenden Umständen das Aufgebot auch ganz nachse-
hen. Die Aufgebotsnachsicht wegen bestätigter naher To-
desgefahr kann gegen das im §. 86 des allgemeinen bür-
gerlichen Gesetzbuches vorgesehene eidliche Gelöbnifs der 
Brautleute auch von der politischen Bezirks- (Gemeinde-) 
Behörde ertheilt werden. 

§. 6. Die Requisition und Delegation einer andern 
Bezirks- (Gemeinde-) Behörde zur Entgegennahme der 
feierlichen Erklärung der Einwilligung kann über Ansu-
chen der Brautleute von Seite der competenten politischen 
Bezirks- (Gemeinde-) Behörde nach den im allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuche (§§. 81 und 82) für Pfarrämter 
bestehenden Vorschriften geschehen. 

§. 7. Die feierliche Erklärung der Einwilligung zur 
Ehe mufs vor dem Vorsteher der politischen Bezirks-
(Gemeinde-) Behörde oder vor einem Stellvertreter des 
Vorstehers in Gegenwart zweier Zeugen und eines beeideten 
Schriftführers abgegeben werden. 

§. 8. Ueber den Act der Eheschliefsung ist ein Pro-
tokoll aufzunehmen und sowohl von den Brautleuten, als 
von den Zeugen und den beiden Amtspersonen zu unter-
zeichnen. 

§. 9. Die politische Bezirks- (Gemeinde-) Behörde 
führt über die bei derselben vorgenommenen Aufgebote 
und EheschliefsUngen das Aufgebotsbuch und das Ehere-
gister und fertigt auB diesen Registern über Ansuchen 
ämtliche Zeugnisse aus, welche die geschehene Verkündi-
gung und beziehungsweise Eheschliefsung mit der Beweis-
kraft öffentlicher Urkunden darthun. 

Ein solches Amtszeugnifs über den vorgenommenen 
Act der Eheschliefsung hat die politische Bezirks- (Ge-
meinde-) Behörde den ordentlichen Seelsorgern beider Braut-
leute von Amtswegen zu übersenden. 

§. 10. Rücksichtlich der Scheidung und Trennung der 
Ehe gelten für die vor der weltlichen Behörde geschlos-
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senen Ehen gleichfalls die Bestimmungen des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches, wobei die den Seelsorgern zu-
gewiesenen Functionen der politischen Gemeinde- (Be-
zirks-) Behörde obliegen, in deren Sprengel sich der Amts-
sitz des zu diesen Functionen gesetzlich berufenen Seelsor-
gers befindet. 

§ . 1 1 . Es bleibt den Eheleuten, welche ihre Ehe 
vor der weltlichen Behörde abgeschlossen haben, unbe-
nommen, nachträglich auch die kirchliche Einsegnung 
ihrer Ehe von einem der Seelsorger jener Confession, wel-
cher ein Theil der Eheleute angehört, zu erwirken. 

Art. 3. Mit dem Tage, an welchem die Wirksamkeit 
des gegenwärtigen Gesetzes beginnt, wird in den König-
reichen und Ländern, für welche dasselbe gegeben ist, die 
Gerichtsbarkeit in Ehesachen 3er Katholiken wie der übrigen 
christlichen und nichtchristlichen Confessionen ausschliefs-
lich durch diejenigen weltlichen Gerichte ausgeübt, die vor 
dem 1. Jänner 1857, mit. welchem Tage die geistlichen 
Ehegerichte in Wirksamkeit traten, nach den Jurisdictions-
normen vom 22. December 1851 und 20. November 1852 
hierzu berufen waren. 

Diese weltlichen Gerichte haben nach denjenigen Ge-
setzen und Verordnungen, welche zur Zeit, als das Pa-
tent vom 8. October 1856, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 185, 
in Wirksamkeit getreten, für Ehestreitigkeiten was immer 
für einer Art bestünden, und insbesondere nach den über 
Ehestreitigkeiten im zweiten Hauptstücke. des allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches und im Hofdecrete vom 23. Au-
gust 1819, Justizgesetzsammlung Nr. 1595, enthaltenen 
Bestimmungen zu verfahren, soweit die letzteren nicht durch 
die Verfügungen des gegenwärtigen Gesetzes eine Aende-
rung erleiden. 

Art. 4. Zur Einführung des gegenwärtigen Gesetzes 
werden folgende Uebergangsbestimmungen verfügt: 

§. 1. Insoferne es sich um die Giltigkeit einer Ehe 
handelt, welche unter der Geltung *des Patentes vom 
8. October 1856, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 185, geschlossen 
wurde, ist dieselbe nach den Bestimmungen dieses Paten-
tes und der damit erlassenen Vorschriften zu beurteilen. 

Die Trennung, sowie die Scheidung von Tisch und 
Bett in Ansehung einer vor Beginn der Wirksamkeit die-
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ges Gesetzes geschlossenen Ehe ist dagegen von dem Tage 
dieser Wirksamkeit nur nach den Bestimmungen des bür-
gerlichen Gesetzbuches und nach den im gegenwärtigen 
Gesetze getroffenen Anordnungen zu beurteilen. 

§. 2. Ebenso ist das Verfnhren bei Untersuchung 
und Verhandlung über die Ungiltigkeitserklärung eben 
sowohl als über die Trennung und Scheidung von Tisch 
und Bett hinsichtlich einer vor Wirksamkeit dieses Ge-
setzes geschlossenen Ehe nach den Bestimmungen des ge-
genwärtigen Gesetzes zu pflegen. 

§. 3. Die unter der Geltung des Patentes vom 8. Octo-
ber 1856, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 185, ergangenen rechts-
kräftigen Entscheidungen verlieren die ihnen nach Mafs-
gabe dieses Patentes und der demselben beigegebenen Ge-
setze zukommenden Wirkungen nicht. 

§. 4. Alle am Tage der beginnenden Wirksamkeit 
des gegenwärtigen Gesetzes auf Grand des Patentes vom 
8. October 1856, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 185, bei einem 
geistlichen oder weltlichen Gerichte in erster oder höherer 
Instanz oder bei was immer für einer Behörde anhängigen 
Verhandlungen sind durch die nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes zuständigen weltlichen Gerichte und be-
ziehungsweise Administrativbehörden fortzuführen und 
dahin zu übertragen. 

§. 5. Insoweit es sich um die Aufgebote und son-
stigen Vorbereitungen einer Ehe handelt, ist sich bis zu 
dem Tage, an welchem die Wirksamkeit dieses Gesetzes 
beginnt, gleichfalls an die Vorschriften des Patentes vom 
8. October 1856, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 185, und der 
demselben beigegebenen Gesetze zu halten, insoweit die 
Ehe auch noch innerhalb dieses Zeitraumes zum Abschlüsse 
kommt. Wenn dieses letztere jedoch nicht der Fall ist, 
so müssen die Aufgebote, sowie die sonstigen Vorberei-
tungen zum Eheabschlusse während der Wirksamkeit die-
ses Gesetzes in Gemäfsheit der Vorschriften desselben neuer-
lich vorgenommen werden. 

Art. 5. Mit dem Vollzuge des gegenwärtigen Ge-
setzes werden die Minister der Justiz, des Cultus und des 
Innern betraut, von welchen die erforderlichen Ausführungs-
verordnungen zu erlassen sind. 



XIT. Oesterreichisches Gesetz 
vom 9. A p r i l 1870, 

aber die Ehen von Personen, welche keiner gesetzlich aner-
kannten Kirche oder Religionsgesellschaft angehören, und 
Ober die FBhrnng der Geburts-, Ehe- and Sterberegistcr für 

dieselben'). 

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsratbes finde 
Ich zu verordnen wie folgt: 

§. 1. Jene Amtshandlungen, welche die Gesetze iu 
Bezug auf Eben und auf die Matrikenführung über Ehen 
den Seelsorgern zuweisen, sind, soweit sie eine Person 
betreffen, die keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehört, von der Bezirkshauptmann-
schall, und in Orten, welche eigene Gemeindestatute be-
sitzen, von der mit der politischen Amtsführung betrau-
ten Gemeindebehörde vorzunehmen. 

Die Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft (Ge-
meindebehörde) wird durch den Wohnsitz der betreffenden 
Personen bestimmt. 

Rücksichtlicb des Aufgebotes, der Eheschliefsung und 
der ihr entgegenstehenden Hindernisse, ferner der Eintra-
gung in das Eheregister, der Ausfertigung amtlicher Zeug-
nisse aus diesem Register und der Versöhnungsversuche 
vor Ehescheidungen findet der Artikel 2 des Gesetzes vom 
25. Mai 1868, Nr. 47 R. G. B., und das Gesetz vom 
31. December 1868, Nr. 4 R. G. B. vom Jahre 1869, sinn-
gemäfse Anwendung. 

§. 2. Hinsichtlich der Trennbarkeit der Ehen sind 
die im §. 1 erwähnten Personen den nichtkatholischcn 
christlichen Religionsverwandten gleichzuhalten. 

1) R.-Ges.-Bl. 1870, Nr. 51. 
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§. 3. Die Geburts- and Sterberegister über die im 
§. 1 erwähnten Personen werden von der Bezirkshaupt-
mannschaft (Gemeindebehörde) geführt, in 'deren Bezirk 
sich der Geburts- oder Todesfall zugetragen hat. 

Diese Behörde hat die Eintragung selbst dann vor-
läufig vorzunehmen, wenn ihre Competenz zweifelhaft er-
scheint, jedoch zugleich die weitere Verhandlung einzu-
leiten. 

Den von den politischen Behörden auf Grund dieser 
Register ausgefertigten amtlichen Zeugnissen kommt die 
Beweiskraft öffentlicher Urkunden zu. 

§. 4. Jeden Geburts- oder Todesfall, welcher in die 
von der politischen Behörde geführten Matriken (§. 3) ein-
zutragen iBt, hat der zur Anzeige Verpflichtete bei dieser 
Behörde binnen der acht nächstfolgenden Tage in der 
Regel persönlich anzuzeigen nnd bei Geburtsfallen zugleich 
den dem Kinde beigelegten oder beizulegenden Vornamen 
anzugeben. 

Bei der Anzeige von Todesfallen ist der Todtenbe-
scbauzettel beizubringen. 

§. 5. Zur Erstattung der Geburtsanzeige ist zu-
nächst der eheliche Vater des Neugebornen verpflichtet. 
Ist der Vater nicht anwesend oder aufser Stande, die 
Anzeige zu machen, oder handelt es sich um ein un-
eheliches Kind, so ist die Anzeige von dem Geburtshelfer 
oder der Hebamme, in deren Ermanglung von demjeni-
gen zu erstatten, in dessen Wohnung das Kind geboren 
wurde. Tritt keiner dieser Fälle ein, so ist die Mutter 
verpflichtet, die Anzeige zu veranlassen. 

Die Todesanzeige ist von dem überlebenden Ehegat-
ten, in dessen Ermanglung von dem nächsten Angehöri-
gen, und wenn ein solcher nicht anwesend ist, von dem-
jenigen zu erstatten, in dessen Wohnung der Todesfall ein-
getreten ist. 

Geburts- oder Todesfalle, welche in Gebär-, Findel-, 
Kranken-, Straf-, Zwangsarbeit«- und andern öffentlichen 
Anstalten vorkommen, sind von dem Vorsteher der An-
stalt zur Anzeige zu bringen. 

§. 6. Die Unterlassung der Anzeige, sowie die Ue-
berschreitung der hierzn bestimmten Frist wird an dem 
Schuldtragenden (§. 5) mit einer Geldstrafe bis fünfzig 

II. 2* 
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Gulden und im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit Arrest 
bis zu fünf Tagen geahndet. 

Die Bezirkshauptmannschaft nnd die Gemeindevorste-
her haben die rechtzeitige Erstattung dieser Anzeigen zu 
fiberwachen und bei vorkommenden Unterlassungen das 
erforderliche von Amtswegen zu veranlassen. 

§. 7. Mit dem Vollzuge dieses Gesetzes sind die Mi-
nister der Justiz, des Cnltus und des Innern beauftragt, 
von welchen die erforderlichen Ausführungsverordnungen 
und insbesondere die Vorschriften über die innere Ein-
richtung und Führung der Matriken zu erlassen sind. 



XIII. Deutsches Reichsgesetz, 
betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, 

mnsikalisehen Kompositionen und dramatischen Werken. 
Vom 11. Juni 1870 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preufsen 
etc. verordnen im Namen ¿es Norddeutschen Bundes, nach 
erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichs-
tages, was folgt: 

I. Schriftwerke. 
a. A u a s c h l i e f s l i c h e s R e c h t des U r h e b e r s . 

§. 1. Das Recht, ein Schriftwerk auf mechanischem 
Wege zu vervielfältigen, steht dem Urheber desselben 
ausschliesslich zu. 

§. 2. Dem Urheber wird in Beziehung auf den durch 
das gegenwärtige Gesetz gewährten Schutz der Heraus-
geber eines aus Beiträgen Mehrerer bestehenden Werkes 
gleich geachtet, wenn dieses ein einheitliches Ganzes 
bildet. 

Das Urheberrecht an den einzelnen Beiträgen steht 
den Urhebern derselben zu. 

3. Das Recht des Urhebers geht auf dessen Er-
ben über. Dieses Recht kann beschränkt oder unbeschränkt 
durch Vertrag oder durch Verfügung von Todeswegen auf 
Ändere übertragen werden. 

1) B.-Gee.-Bl. 1870, S. 339 ff. In Württemberg, Baden und 
Hessen durch die > Verfassung des Deutseben Bundes« vom 
81. Dezember 1870, Art 80 (B.-Ges-Bl. 1870, S. 648), in 
Bayern und Elsafs-Lothringen durch die Gesetze vom 22. April 
1871 and 27. Januar 1873 (R.-Ges.-Bl. 1871, S. 90. 1873, 8. 42) 
eingeführt. Für Bayern wurde die fortdauernde Geltung des 
Art. 68 des bayerischen Gesetzes vom 28. Juni 1865, betreffend 
die Ablieferung von Pflichtexemplaren, vorbehalten. 


